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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrich-
tung für die Röntgen-Brachytherapie sowie auf ein 
Verfahren zum Positionieren einer in das Innere ei-
nes Körpers zur Röntgen-Brachytherapie eingeführ-
ten Sonde.

[0002] Bei der Röntgen-Brachytherapie handelt es 
sich um eine therapeutische Behandlung mit Rönt-
genstrahlen, bei der die Röntgenquelle sehr nahe an 
das zu behandelnde Gewebe, beispielsweise ein Tu-
mor oder eine Gefäßwand nach der Durchführung ei-
ner endovaskulären Dilatation, gebracht wird. Um die 
Röntgenquelle entweder ohne oder mit möglichst ge-
ringem invasiven Eingriff im Inneren eines Körpers 
mit Hilfe eines Katheters oder einer Sonde einführen 
zu können, wird eine miniaturisierte Röntgenquelle 
benötigt, wie sie beispielsweise aus der US 
6,721,392 B1 bekannt ist. Diese ist am distalen Ende 
einer Sonde angeordnet, die intraoperativ beispiels-
weise in einem Tumor oder nach dessen Entfernung 
in einem Tumorbett positioniert wird, wie es beispiels-
weise in der PR-Information der Carl-Zeiss AG, Me-
dizintechnik Innovation von Carl Zeiss AG, „Intraope-
rative Strahlentherapie mit dem INTRABEAM Sys-
tem von der Carl Zeiss AG, Stand September 2004, 
näher erläutert ist.

[0003] Aus der US 2003/0149327 A1 ist eine minia-
turisierte Röntgenquelle bekannt, die in einem Kathe-
ter angeordnet ist, mit dem sie in die Körperhohlräu-
me (Lumen) eingeführt werden kann, um von dort 
aus ausgewählte Gewebezonen aus unmittelbarer 
Nähe zu bestrahlen. Sie enthält eine um die Achse 
des Katheters drehbare Abschirmung, um die Rönt-
genstrahlen gezielt im Wesentlichen senkrecht zur 
Achse in einen ausgewählten Raumwinkel abzu-
strahlen. Mit einer im Katheter angeordneten opti-
schen Beobachtungseinrichtung kann die Umgebung 
des Katheters betrachtet werden. Hierzu wird eine 
Lichtquelle verwendet, die nur den Teil der Oberflä-
che des Hohlraumes beleuchtet, der auch bestrahlt 
wird.

[0004] Auch bei der endovaskulären Brachythera-
pie mit einem in der Spitze eines Katheters angeord-
neten Beta- oder Gammastrahler ist es beispielswei-
se aus der DE 10 2004 008 373 B3 bekannt, im Ka-
theter eine optische Beobachtungseinrichtung anzu-
ordnen. Hierzu wird ein Brachytherapie-Katheter mit 
einem auf der Grundlage der optischen Kohärenzto-
mographie (OCT) arbeitenden OCT-Katheter zu ei-
ner Einheit integriert.

[0005] Wesentlich für den therapeutischen Erfolg 
ist, dass die von der Röntgenquelle in ein Bestrah-
lungsgebiet außerhalb des Katheters abgestrahlten 
Röntgenstrahlen weitgehend ausschließlich auf das 
zu behandelnde Gewebe, beispielsweise den Tumor, 

auftreffen, um eine möglichst geringe Belastung des 
daneben befindlichen gesunden Gewebes sicherzu-
stellen. Dies erfordert eine präzise Positionierung 
des Bestrahlungsgebietes, d.h. eine präzise Positio-
nierung und Ausrichtung der Röntgenquelle bzw. des 
Raumwinkels, in den die Röntgenstrahlen austreten.

[0006] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zu Grun-
de, eine Einrichtung für die Röntgen-Brachytherapie 
mit einer in das Innere eines Körpers einführbaren 
Sonde anzugeben, mit der eine genaue Positionie-
rung des Bestrahlungsgebietes möglich ist. Außer-
dem liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grunde, ein 
Verfahren zum Positionieren einer in das Innere ei-
nes Körpers zur Röntgen-Brachytherapie eingeführ-
ten Sonde anzugeben.

[0007] Hinsichtlich der Einrichtung wird die genann-
te Aufgabe gelöst mit einer Einrichtung mit den Merk-
malen des Patentanspruches 1. Gemäß diesen 
Merkmalen enthält die Einrichtung eine in das Innere 
eines Körpers einführbare Sonde, die an ihrem dista-
len Ende eine Röntgenquelle aufweist, die Röntgen-
strahlung in ein Bestrahlungsgebiet außerhalb der 
Sonde abstrahlt, wobei eine Mehrzahl von Markern 
vorgesehen ist, die in einem von einer bildgebenden 
Einrichtung erzeugten Bild erkennbar sind, und die in 
oder an der Sonde in einer bekannten räumlichen Be-
ziehung zum Bestrahlungsgebiet angeordnet sind. 
Aus der Lage dieser Marker im Bild kann dann auf die 
Lage des Bestrahlungsgebietes in diesem Bild ge-
schlossen werden. Mit anderen Worten: Die Marker 
markieren zumindest indirekt das Bestrahlungsge-
biet. Dies ermöglicht eine genaue Positionierung des 
Bestrahlungsgebietes, d.h. eine genaue Positionie-
rung der Röntgenquelle und des Raumwinkelberei-
ches, in dem die von der Röntgenquelle erzeugten 
Röntgenstrahlen abgestrahlt werden.

[0008] Unter dem Begriff „Sonde" ist im Folgenden 
allgemein ein Instrument zu verstehen, das in das In-
nere eines Körpers eingebracht werden kann. Dies 
kann sowohl ein Katheter im engeren Sinn sein, der 
in Hohlräume des Körpers (transluminal) eingeführt 
wird, als auch ein innerhalb einer Gewebezone (per-
kutan oder intertstitiell) platzierbares nadelähnliches 
Instrument sein.

[0009] Unter einer bildgebenden Einrichtung im Sin-
ne der Erfindung ist jede in der medizinischen Diag-
nostik verwendbare Einrichtung zu verstehen, mit der 
zwei- oder dreidimensionales Bild erzeugt werden 
kann, das ein im Inneren eines Körpers befindliches 
Gebiet wiedergibt. Die Erfindung ist auch nicht be-
schränkt auf die Verwendung einer einzigen bildge-
benden Einrichtung. Vielmehr können auch auf unter-
schiedlichen Prinzipien beruhende Bildgebungssys-
teme, insbesondere Ultraschallbilder und Röntgenbil-
der erzeugende bildgebende Einrichtungen sowie 
auf Grundlage der Magnetresonanz arbeitende to-
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mographische Bildgebungssysteme zum Einsatz ge-
langen. In diesem Fall ist es von Vorteil, wenn die 
Marker in allen verwendeten bildgebenden Einrich-
tungen erkennbar sind.

[0010] Wenn außerdem auch die Sonde und die 
Lage der Röntgenquelle selbst im Bild erkennbar ist, 
ist sowohl die Navigation als auch die Identifikation 
der räumlichen Lage des Bestrahlungsgebietes er-
leichtert.

[0011] Wenn in der Sonde zur Einstellung des Be-
strahlungsgebietes eine relativ zur Röntgenquelle 
bewegliche Abschirmung angeordnet ist, kann das 
Bestrahlungsgebiet auch bei ruhender Sonde flexibel 
eingestellt werden. In diesem Fall sind die Marker 
vorzugsweise räumlich an die Abschirmung gekop-
pelt. Alternativ hierzu können die Marker auch in die-
sem Fall ortsfest an oder in der Sonde angeordnet 
sein, wenn die Lage der Abschirmung, d.h. die Lage 
eines Fensters oder einer Öffnung, aus der die Rönt-
genstrahlen austreten, relativ zu den Markern mit Hil-
fe eines Sensors erfasst oder bereits durch eine 
Steuerung der Bewegung der Abschirmung von vorn-
herein bekannt ist.

[0012] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung umfasst die Einrichtung eine un-
abhängig von der Sonde positionierbare bildgebende 
Einrichtung zum Erzeugen eines zumindest einen 
Teil des Bestrahlungsgebietes wiedergebenden Bil-
des sowie eine Wiedergabeeinrichtung zur Darstel-
lung des Bildes und zum Kenntlichmachen des Be-
strahlungsgebietes im Bild. Dies ermöglicht eine be-
sonders einfache und anschauliche Positionierung 
des Bestrahlungsgebietes.

[0013] Wenn außerdem in das im Bild wiedergege-
bene Bestrahlungsgebiet Linien gleicher Dosisleis-
tung eingeblendet sind, kann gezielt die an verschie-
denen Orten des Bestrahlungsgebietes erforderliche 
Dosisleistung eingestellt werden.

[0014] Von besonderem Vorteil ist es, wenn mit Hilfe 
einer im oder an der Sonde angeordneten optischen 
Beobachtungseinrichtung ein optisches Bild einer zu-
mindest einen Teil des Bestrahlungsgebietes enthal-
tenden Umgebung der Sonde erzeugt wird. Dadurch 
wird das korrekte Navigieren der Sonde zusätzlich 
insbesondere dann erleichtert, wenn im optischen 
Bild das Bestrahlungsgebiet kenntlich gemacht wird.

[0015] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung ist die bildgebende Einrichtung ein Ultra-
schallapplikator, insbesondere eine in einen Hohl-
raum des Körpers einführbare Ultraschallsonde, die 
vorzugsweise eine Ultraschallwandleranordnung 
zum Erzeugen von Ultraschallbildern in zwei zuein-
ander senkrechten Schnittebenen aufweist.

[0016] Eine Einrichtung gemäß der Erfindung ist 
insbesondere zum Einführen in eine Harnröhre oder 
einen Harnleiter und zur therapeutischen Behand-
lung eines Prostata-, Blasen- oder Nierentumors ge-
eignet.

[0017] Hinsichtlich des Verfahrens wird die Aufgabe 
gemäß der Erfindung gelöst mit einem Verfahren mit 
den Merkmalen des Patentanspruches 10, dessen 
Vorteile sinngemäß den zu Patentanspruch 1 ange-
gebenen Vorteilen entsprechen.

[0018] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens 
sind in den dem Patentanspruch 10 untergeordneten 
Patentansprüchen angegeben, deren Vorteile eben-
falls sinngemäß den zu den zugehörigen Einrich-
tungsansprüchen angegebenen Vorteilen entspre-
chen.

[0019] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens wird ein optisches Bild eines zu-
mindest einen Teil des Bestrahlungsgebietes enthal-
tenden Objektbereiches erzeugt, in dem das Be-
strahlungsgebiet kenntlich gemacht ist, indem insbe-
sondere ein Leuchtstoff appliziert wird, der sich be-
vorzugt in einem Tumor anlagert. Das Bestrahlungs-
gebiet kann dann auf besonders einfache und an-
schauliche Weise korrekt positioniert werden, indem 
das Bestrahlungsgebiet mit dem durch den Leucht-
stoff markierten Gebiet zur Deckung gebracht wird.

[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung wird ein Ultraschallmarker appliziert, 
bei dem es sich um einen Wirkstoff handelt, der sich 
bevorzugt in einem Tumor anlagert und von Gasbla-
sen begleitet ist oder diese erzeugt.

[0021] Diese Gasblasen werden in einem Ultra-
schallbild besonders deutlich dargestellt.

[0022] Ein Verfahren gemäß der Erfindung ist insbe-
sondere zur Unterstützung der Behandlung eines 
Prostata-, Blasen- oder Nierentumors geeignet, bei 
der die Sonde in eine Harnröhre oder einen Harnlei-
ter eingeführt wird.

[0023] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird 
auf das Ausführungsbeispiel der Zeichnung verwie-
sen. Es zeigen:

[0024] Fig. 1 eine Einrichtung gemäß der Erfindung 
in einer schematischen Prinzipdarstellung,

[0025] Fig. 2 und Fig. 3 jeweils ein Ultraschallbild in 
zueinander senkrechten Schnittebenen, in die jeweils 
das Bestrahlungsgebiet eingeblendet ist,

[0026] Fig. 4 eine alternative Ausführungsform der 
Erfindung mit einem Ultraschallapplikator für die ex-
trakorporale Anwendung.
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[0027] Gemäß Fig. 1 ist in einen Hohlraum (Lumen) 
2 eines Körpers 4 bei dem es sich im Beispiel um eine 
Urethra (Harnröhre) handelt, eine Sonde 6, im Bei-
spiel ein Katheter, eingeführt, in der an ihrem distalen 
Ende eine Röntgenquelle 8 angeordnet ist. Der Rönt-
genquelle 8 ist eine Abschirmung 10 zugeordnet, die 
im Ausführungsbeispiel einen zylindrischen Teil 10a
enthält, der in seinem Umfang mit einer Blende oder 
Öffnung 12 versehen ist, durch die Röntgenstrahlen 
14 senkrecht zur Längsachse 16 der Sonde 6, d.h. 
radial in ein durch die Form der Öffnung 12 und deren 
Abstand zur Anode der Röntgenquelle 8 definiertes, 
beispielsweise kegelförmiges Bestrahlungsgebiet 18
austreten können, das in der Figur durch eine Schraf-
fur hervorgehoben und durch Begrenzungslinien 19
kenntlich gemacht ist.

[0028] Der zylindrische Teil 10a der Abschirmung 10
ist innerhalb der Sonde 6 um deren Längsachse 16
drehbar angeordnet, so dass das Bestrahlungsgebiet 
18 ebenfalls um diese Längsachse 16 geschwenkt 
werden kann. Die Außenwand der Sonde 6 besteht 
vorzugsweise aus einem polymeren Werkstoff, so 
dass sie für Ultraschall zumindest teildurchlässig ist.

[0029] Die Abschirmung 10 weist an einer ihrer 
Stirnseiten eine Stirnplatte 10b auf, die mit einer in 
der Figur nicht näher dargestellten verschließbaren 
Blende versehen ist, mit der es möglich ist, wahlwei-
se Röntgenstrahlen 14 in Richtung der Längsachse 
16 abzustrahlen. In diesem Fall ist entweder ein be-
weglicher Verschluss vorgesehen, mit dem die Öff-
nung 12 verschlossen werden kann oder eine Zu-
satzabschirmung, die in der Sonde 6 derart angeord-
net ist, dass die Öffnung 12 im Bereich dieser Ab-
schirmung positioniert werden kann.

[0030] In einen weiteren in der Nähe des Hohlrau-
mes 2 befindlichen Hohlraum 22 des Körpers 4, im 
Beispiel das Rektum, ist als bildgebende Einrichtung 
eine ein Ultraschallbild erzeugende Ultraschallsonde 
24 eingeführt, in der an ihrem distalen Ende eine Ul-
traschallwandleranordnung 30 angeordnet ist, die ein 
Ultraschallbild aus einem durch Begrenzungslinien 
32 veranschaulichten ebenen Objektgebiet 34 er-
zeugt, das zumindest einen Teil des Bestrahlungsge-
bietes 18 überlagert. Bei der Ultraschallwandleran-
ordnung 30 handelt es sich um ein lineares Wand-
lerarray oder um zwei lineare Wandlerarrays, die Ul-
traschallbilder in zueinander senkrechten, im Beispiel 
parallel und senkrecht zur Zeichenebene verlaufen-
den Schnittebenen erzeugen. Sonden dieser Art sind 
in der Ultraschalldiagnostik als biplanare Rektalson-
den bekannt.

[0031] In der Figur ist die Ultraschallsonde 24 au-
ßerdem in einer gestrichelt eingezeichneten Position 
dargestellt, in der sie ein Ultraschallbild in einer zur 
Zeichenebene senkrechten Objektebene erzeugt, die 
die Zeichenebene in einer gestrichelt eingezeichne-

ten Schnittlinie 38 schneidet.

[0032] Die Sonde 6 enthält außerdem eine schema-
tisch angedeutete optische Beobachtungseinrichtung 
40, mit der ein Objektbereich beobachtet werden 
kann, der zumindest einen Teil des Bestrahlungsge-
bietes 18 wiedergibt.

[0033] In der Sonde 6 sind eine Mehrzahl von Mar-
kern 36 angeordnet, von denen in der Figur drei dar-
gestellt sind. Diese Marker 36, beispielsweise Kugeln 
oder gasgefüllte (Luft) Hohlräume mit etwa 1mm 
Durchmesser, sind im von der Ultraschallwandleran-
ordnung 30 erzeugten Ultraschallbild erkennbar und 
ermöglichen eine Rekonstruktion der Schnittfläche 
des Bestrahlungsgebietes 18 mit der von der Ultra-
schallwandleranordnung 30 erfassten Objektebene. 
Die Marker 36 sind im Beispiel starr an den drehba-
ren zylindrischen Teil 10a der Abschirmung 10 ge-
koppelt und befinden sich in einer ortsfesten Relation 
zum Bestrahlungsgebiet 18. Die Marker haben bei-
spielsweise gleichzeitig eine zunehmende Winkelpo-
sition und einen zunehmenden Abstand in Bezug auf 
eine darstellbare geometrische Stelle, z.B. die proxi-
male Kante des zylindrischen Teils 10a. Aus dem Ab-
stand eines Markers 36 von der Kante kann man 
dann auf die Winkelposition schließen. Alle Marker 
36 befinden sich an einer in einem Ultraschallbilddar-
stellbaren oder an einer für Ultraschall transparenten 
Stelle der Sonde 6. In dem in der Figur veranschau-
lichten Beispiel sind Marker 36 dargestellt, die sich in 
einer Ebene befinden, die die Mittenachse des Bün-
dels der Röntgenstrahlen 14 enthält. Werden diese 
drei Marker 36 im Ultraschallbild erfasst, ist dies ein 
Indiz dafür, dass die abgebildete Objektebene eben-
falls diese Mittenachse enthält. Aus der Lage der drei 
Marker 36 im Ultraschallbild kann nun auf die Lage 
des Bestrahlungsgebietes 18 geschlossen werden.

[0034] In einer vorteilhaften Ausführungsform sind 
die Marker 36 auch in einem Röntgenbild darstellbar, 
so dass Position und Winkellage der Sonde 6 auch 
mit einem Röntgengerät kontrolliert werden können.

[0035] Die Sonde 6 und die Ultraschallsonde 24
sind an eine Steuer- und Auswerteeinrichtung 42 an-
geschlossen, mit der die Röntgenquelle 8, die Ultra-
schallwandleranordnung 30 und die Beobachtungs-
einrichtung 40 gesteuert und die von der Ultraschall-
wandleranordnung 30 und von der Beobachtungsein-
richtung 40 übermittelten Signale ausgewertet wer-
den, so dass sie als Ultraschallbild bzw. als optisches 
Bild in einer Wiedergabeeinrichtung 44, beispielswei-
se ein Monitor, dargestellt werden können. Mit Hilfe 
der Steuer- und Auswerteeinrichtung werden auch 
die Marker 36 identifiziert und dem Bestrahlungsge-
biet 18 positionsgetreu rekonstruiert und im Ultra-
schallbild kenntlich gemacht.

[0036] Im Beispiel der Fig. 1 befindet sich im Be-
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reich der Wand 50 des Hohlraumes 2 eine therapeu-
tisch zu behandelnde Gewebezone 52, im Beispiel 
ein Prostatatumor, die mit den Röntgenstrahlen 14
bestrahlt werden soll. Die zu behandelnde Gewebe-
zone 52 kann auch ein anderer über eine Körperöff-
nung zugänglicher Tumor, beispielsweise ein Blasen-
tumor oder ein Nierentumor sein.

[0037] Im Ultraschallbild der Fig. 2 ist diese Gewe-
bezone 52 sowie die Wand 50 schematisch wieder-
gegeben. In diesem Ultraschallbild ist nun die 
Schnittfläche des Bestrahlungsgebietes 18 mit der 
von der Ultraschallwandleranordnung erfassten Ob-
jektebene beispielsweise durch Wiedergabe seiner 
seitlichen Begrenzungslinien 19 kenntlich gemacht. 
Das auf diese Weise in das Ultraschallbild eingeblen-
dete Bestrahlungsgebiet 18 ermöglicht eine korrekte 
Positionierung der Sonde bzw. der Röntgenquelle.

[0038] Im Ultraschallbild sind die drei Marker 36 zu 
erkennen, mit denen eine Rekonstruktion der Lage 
des Bestrahlungsgebietes 18 möglich ist. Im Beispiel 
befinden sich alle drei Marker 36 in der Bildebene. In 
diesem Fall liegt die Mittenachse des Röntgenstrahl-
bündels in der im Ultraschallbild wiedergegebene 
Objektebene (Schnittebene), und der Hohlraum 2
und die Sonde 6 werden in der idealisiert in Fig. 1
dargestellten Anordnung in Form eines Längsschnit-
tes abgebildet.

[0039] In das Ultraschallbild eingeblendet sind au-
ßerdem etwa Linien 54 gleicher Dosisleistung, die 
dem Therapeuten die aktuelle lokale Dosisleistung 
anzeigen. Diese Linien 54 befinden sich beispiels-
weise untereinander in einem Abstand, der dem Ab-
fallen der Dosisleistung auf jeweils 1/e entspricht. 
Dies sind bei einer Röntgenstrahlung mit einer mittle-
ren Energie von 20keV im Gewebe etwa 1,2cm. Der 
Therapeut kann dann durch Änderung der Betrieb-
sparameter der Röntgenquelle (Anodenstrom, Be-
schleunigungsspannung) die erforderliche Dosisleis-
tung einstellen. Diese Linien 54 gleicher Dosisleis-
tung verschieben sich dann im Ultraschallbild ent-
sprechend der sich bei der Variation der Betriebspa-
rameter ändernden Dosisleistung.

[0040] Möglich ist auch der Einsatz eines Ultra-
schallmarkers. Dabei wird dem Patienten ein Wirk-
stoff eingegeben, der sich bevorzugt an den Tumor 
anlagert und gleichzeitig z.B. von kleinen Gasblasen 
begleitet wird, oder kleine Gasblasen erzeugt. Diese 
Gasblasen werden im Ultraschallbild besonders 
deutlich dargestellt.

[0041] Wie vorstehend erläutert liegt im dargestell-
ten Beispiel die Mittenachse des Röntgenstrahlbün-
dels in der im Ultraschallbild wiedergegebene Objek-
tebene (Schnittebene), so dass die Linien 54 eine 
kreisbogenförmige Gestalt haben.

[0042] Im Beispiel der Fig. 3 ist ein Ultraschallbild 
dargestellt, wie es sich ergeben kann, wenn die Ultra-
schallsonde 24 sich in einer in der Fig. 1 gestrichelt 
eingezeichneten Position befindet und die Objekte-
bene senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 1 und 
schräg zur Mittenachse der Sonde 6 verläuft, wie dies 
anhand der in Fig. 1 gestrichelt eingezeichneten 
Schnittlinie 38 zwischen Objektebene und Zeichene-
bene veranschaulicht ist. In diesem Fall sind der 
Hohlraum 2 und die Sonde 6 im Ultraschallbild in 
Form eines schräg verlaufenden Querschnittes zu er-
kennen. Die Begrenzungslinie 19 des Röntgenstrah-
les hat dann ebenso wie die Linien 54 gleicher Dosis-
leistung eine annähernd elliptische Gestalt. Wenn die 
Schnittebene senkrecht zur Mittenachse der Rönt-
genstrahlen orientiert ist, weisen die Begrenzungsli-
nien 19 und die Linie 54 eine kreisförmige Gestalt 
auf.

[0043] Gemäß Fig. 4 wird auch ein optisches Bild 
aus der Umgebung der Sonde erzeugt, in dem bei 
entsprechender Beleuchtung die Wand 50 des Hohl-
raumes sichtbar ist. Wird zusätzlich ein Leuchtstoff 
appliziert, beispielsweise unmittelbar mit Hilfe der 
Sonde, der sich bevorzugt in der Gewebezone 52 an-
lagert, wenn es sich bei dieser um einen Tumor han-
delt, und der beispielsweise durch die zur Beleuch-
tung verwendeten Lichtquelle angeregt wird und Flu-
oreszenzlicht im sichtbaren Bereich emittiert, kann 
der Tumor 52 zumindest in seinem Oberflächenbe-
reich mit dem er an dem Hohlraum angrenzt auch im 
optischen Bild sichtbar gemacht werden. Wird zu-
sätzlich die Einhüllende des auf die Oberfläche der 
Wand 50 auftreffenden Röntgenstrahlbündels als 
Kreislinie 56 und dessen Mittenachse als Punkt 58
eingeblendet, kann die exakte Positionierung auch 
mit Hilfe des optischen Bildes ergänzend zu der Po-
sitionierung mit dem Ultraschallbild vorgenommen 
werden, da in diesem Fall eine Bildinformation aus ei-
ner anderen, beispielsweise zur Bildebene des Ultra-
schallbildes senkrechten Ebene vorliegt.

[0044] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 ist als 
Ultraschallapplikator anstelle einer in das Innere des 
Körpers 4 einführbaren Ultraschallsonde ein Ultra-
schallkopf 60 vorgesehen, der an die äußere Oberflä-
che 62 des Körpers 4 angekoppelt wird, und ausge-
hend von dieser Oberfläche 62 den Hohlraum 2, die 
Sonde 6 und die Gewebezone 52 erfasst.

[0045] Die Erfindung ist anhand eines in den Hohl-
raum eines Körpers eingeführten Katheters darge-
stellt. Grundsätzlich ist die Erfindung auch für Son-
den geeignet, die unmittelbar in das Gewebe einge-
führt werden, wie das bei der eingangs erläuterten in-
vasiven Nachbehandlung eines Tumorbettes eines 
vorher entfernten Tumors der Fall ist. Bei der zu be-
handelnden Gewebezone kann es sich auch um eine 
Gefäßwand handeln, die nach der Durchführung ei-
ner Dilatation zur Verringerung der Restenoserate 
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bestrahlt werden soll.

Patentansprüche

1.  Einrichtung für die Röntgen-Brachytherapie 
mit einer in das Innere eines Körpers (4) einführbaren 
Sonde (6), die an seinem distalen Ende eine Rönt-
genquelle (8) aufweist, die Röntgenstrahlen (14) in 
ein Bestrahlungsgebiet (18) außerhalb der Sonde (6) 
abstrahlt, und mit einer Mehrzahl von Markern (36), 
die in einem mit einer bildgebenden Einrichtung er-
zeugten Bild erkennbar sind, und die in oder an der 
Sonde (6) in einer bekannten räumlichen Beziehung 
zum Bestrahlungsgebiet (18) angeordnet sind.

2.  Einrichtung nach Anspruch 1, bei der in der 
Sonde (6) zur Einstellung des Bestrahlungsgebietes 
(18) eine relativ zur Röntgenquelle (8) bewegliche 
Abschirmung (10) angeordnet ist.

3.  Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei der in 
der Sonde (6) eine optische Beobachtungseinrich-
tung (40) angeordnet ist.

4.  Einrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, mit ei-
ner unabhängig von der Sonde (6) positionierbaren 
bildgebenden Einrichtung zum Erzeugen eines zu-
mindest einen Teil des Bestrahlungsgebietes (18) 
wiedergebenden Bildes, sowie mit einer Wiederga-
beeinrichtung (44) zur Darstellung des Bildes und mit 
einer Steuer- und Auswerteeinrichtung (42) zum 
Identifizieren der Marker (36) und zum positionsge-
treuen Rekonstruieren und Kenntlichmachen des Be-
strahlungsgebietes (18) im Bild.

5.  Einrichtung nach Anspruch 4, bei der in das im 
Bild wiedergegebene Bestrahlungsgebiet (18) Linien 
(54) gleicher Dosisleistung eingeblendet sind.

6.  Einrichtung nach Anspruch 4 oder 5, bei der im 
Bild die Lage der Röntgenquelle (8) angezeigt wird.

7.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der als bildgebende Einrichtung ein 
Ultraschallapplikator vorgesehen ist.

8.  Einrichtung nach Anspruch 7, bei der der Ultra-
schallapplikator eine in einen Hohlraum des Körpers 
einführbare Ultraschallsonde (24) ist.

9.  Einrichtung nach Anspruch 8, bei der der Ultra-
schallapplikator (24, 60) eine Ultraschallwandleran-
ordnung (30) zum Erzeugen von Ultraschallbildern in 
zwei zueinander senkrechten Schnittebenen enthält.

10.  Verfahren zum Positionieren einer in das In-
nere eines Körpers (4) eingeführten Sonde (6) zur 
Röntgen-Brachytherapie, die an ihrem distalen Ende 
eine Röntgenquelle (8) aufweist, mit der Röntgen-
strahlen (14) in ein Bestrahlungsgebiet (18) außer-

halb der Sonde (6) abgestrahlt werden, und mit einer 
Mehrzahl von Markern (36) versehen ist, die in einem 
mit einer bildgebenden Einrichtung erzeugten Bild er-
kennbar sind, und die in oder an der Sonde (6) in ei-
ner bekannten räumlichen Beziehung zum Bestrah-
lungsgebiet (18) angeordnet sind, und bei dem mit 
der bildgebenden Einrichtung ein zumindest einen 
Teil des Bestrahlungsgebietes (18) wiedergebendes 
Bild erzeugt und die im Bild wiedergegebenen Marker 
(36) für die korrekte Positionierung des Bestrah-
lungsgebietes (18) herangezogen werden.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, bei dem das 
Bestrahlungsgebiet (18) mit einer in der Sonde (6) 
angeordneten und der Röntgenquelle (8) zugeordne-
ten und relativ zu dieser beweglichen Abschirmung 
(10) eingestellt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, bei 
dem das Bestrahlungsgebiet (18) positionsgetreu re-
konstruiert und im Bild kenntlich gemacht wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, bei dem in das 
im Bild wiedergegebene Bestrahlungsgebiet (18) Li-
nien (52) gleicher Dosisleistung eingeblendet wer-
den.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, bei 
dem im Bild die Lage der Röntgenquelle (8) ange-
zeigt wird.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
14, bei der als bildgebende Einrichtung ein Ultra-
schallapplikator verwendet wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, bei dem der 
Utraschallapplikator eine Ultraschallsonde (24) ist 
und in einen Hohlraum (22) des Körpers (4) einge-
führt wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, bei dem Ultra-
schallbilder in zwei zueinander senkrechten Schnitte-
benen erzeugt werden.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
17, bei dem ein optisches Bild einer zumindest einen 
Teil des Bestrahlungsgebietes (18) enthaltenden Um-
gebung der Sonde (6) erzeugt wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, bei dem ein 
Leuchtstoff appliziert wird, der sich bevorzugt in ei-
nem Tumor anlagert.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
19, bei dem ein Ultraschallmarker appliziert wird, der 
sich bevorzugt in einem Tumor anlagert und von Gas-
blasen begleitet ist oder diese erzeugt.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
20, bei dem die Sonde (6) in eine Harnröhre oder ei-
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nen Harnleiter eingeführt wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 
21, bei dem die Ultraschallsonde (24) rektal einge-
führt wird

23.  Anwendung eines Verfahrens nach einem der 
Ansprüche 10 bis 22 zur Behandlung eines Prostata-, 
Blasen- oder Nierentumors.

24.  Verwendung einer Einrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 9 zur therapeutischen Behand-
lung eines Prostata-, Blasen- oder Nierentumors.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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